


Textliche Festsetzungen

zum Ergänzungsplan Nr. 5 zum Bebauungsplan
Nr. 43 - Tankstelle Engelbertstraße

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 14.02.1968

1. Art der baulichen Nutzung

Die Art der baulichen Nutzung ist im Bebauungsplan entsprechend § 6 der Baunutzungsver-
ordnung als Mischgebiet festgesetzt.

2. Maß der baulichen Nutzung

Das Maß der baulichen Nutzung ist durch die Zahl der Vollgeschosse sowie durch die Grund-
und Geschoßflächenzahl im Plan festgelegt.

3. Festsetzungen über die Bauweise und die Art der baulichen Gestaltung

Die Festsetzung über die Baugestaltung beruhen auf §§ 9 (2)  BBauG, 4 der 1. DVO zum BBauG 
in Verbindung mit § 103 BauONW. Sämtliche Bauanlagen sollen in ihrer Formgebung Ausdruck 
einer neuzeitlichen Baugestaltung sein und müssen sich in Konstruktion und Gestaltung unauffäl-
lig und leicht einordnen sowie auf die Umgebung in besonderer Weise Rücksicht nehmen.
Die Pflegehalle und ein Aufenthaltsraum sind in einem Bauwerk von ca. 8,0 m Tiefe mit Flach-
dach an der im Plan eingetragenen Stelle vorzusehen. Die Errichtung von Nebengebäuden und 
Garagen sowie Wohnungen ist nicht gestattet.
Die verbleibenden unbebauten Grundstücksteile dürfen nur für den Tankstellenbetrieb als Ab-
stellfläche genutzt werden und sind in Verbindung mit den angrenzenden öffentlichen Grünflä-
chen einzugrünen. Einfriedigungen sind nicht gestattet.




